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Zehnte Satzung zur Änderung der Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) 

für den 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

an der Westfälischen Hochschule 

Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfrei-
heitsgesetzes (HFG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. S.474), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die Verbeamtung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 03.12.2013 (GV.NRW. S. 721), hat 
der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaftsingenieurwesen der Westfälischen 
Hochschule folgende Satzung erlassen: 
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Artikel I 
 

Die Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) für den Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, 
Bocholt, Recklinghausen am Standort Recklinghausen vom 21.07.2005 (ABl. Nr. 5 / 
2005, S. 109 ff.), zuletzt geändert durch die neunte Änderungssatzung vom 
05.10.2011 (ABl. Nr. 43 / 2011, S. 485 ff.), wird wie folgt geändert: 

 
1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„Für die Durchführung von Prüfungen werden von dem/der 
Prüfungsausschussvorsitzenden Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen 
bestellt. Die Bestellung wird protokolliert und zu den Akten genommen. Zur 
Abnahme von Hochschulprüfungen sind Professorinnen und Professoren, 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
und Lehrbeauftragte sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen, soweit dies zu Prüfungszwecken erforderlich oder sachgerecht ist, befugt. 
Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung 
erfordern, in dem Studiengang, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige, 
selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Sind mehrere Prüferinnen und Prüfer zu 
bestellen, soll mindestens eine Prüferin/ ein Prüfer in dem betreffenden Prüfungsfach 
gelehrt haben. Zur Beisitzerin/ zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat 
(sachkundige Beisitzerin/ sachkundiger Beisitzer). Die Prüferinnen und Prüfer sind in 
ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen.“ 
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Artikel II 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Ausgefertigt 
aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches 
Wirtschaftsingenieurwesen der Westfälischen Hochschule am Standort 
Recklinghausen vom 08.01.2014 sowie der Genehmigung durch das Präsidium vom 
22.01.2014. 
 
Gelsenkirchen, 27.01.2014  Der Dekan des Fachbereichs 

Wirtschaftsingenieurwesen der 
Westfälischen Hochschule 

      am Standort Recklinghausen 
 

gez. Prof. Dr.-Ing. H. Passinger 
         
 
Bekannt gegeben und veröffentlicht durch den Präsidenten der Westfälischen 
Hochschule. 
 
 
Gelsenkirchen, 28.01.2014  Der Präsident 
      der Westfälischen Hochschule 
      Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 
 

gez. Prof. Dr. B. Kriegesmann 
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